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An alle Fischereiberechtigten, Pächter, Bewirtschafter
und Fischereiaufsichtsorgane.

Laut Tiroler Fischereigesetz § 17 und § 21 (Fischereiliche Pflichten) haben die Fischereiberechtigten, Pächter und Be-
wirtschafter Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung der Reviere (Besatz und Fischfang) zu führen. Besatzmel-
deformulare, Fischereiaufsichts- und Fangkartenblöcke (Fangstatistik) sind über die Geschäftsstelle des Tiroler Fi-
schereiverbandes kostenlos erhältlich und können mit revierbezogenen Angaben wie Reviergrenzen,
Fangbeschränkungen usw. ergänzt werden.

Muster für Meldeformular 2. Durchführungsverordnung vom 2. Juli 2002 über das Aussetzen von Wassertieren An-
lage 2 sind folgende Wassertiere, die nur nach schriftlicher Anzeige bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft
ausgesetzt werden dürfen, angeführt.


